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Handbuch 
Betriebspensionsrecht

Dieses Handbuch bietet eine systematische Aufarbeitung des österreichischen Betriebs
pensionsrechts, aber auch einen kurzen Einblick in das Betriebspensionsrecht der Nachbar
länder. Um dieses in der Praxis immer mehr an Bedeutung gewinnende Thema möglichst 
praxisorientiert aufzuarbeiten, wurde dieses Buch von der Herausgeberin in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Experten aus Wissenschaft und Praxis (Vertretern aus Versicherungen 
und Pensionskassen) erstellt.
 
Themenschwerpunkte:
•   Arten an Pensionszusagen (direkte Leistungszusage, Pensionskasse, betriebliche Kollektiv

versicherung, Lebensversicherung) und ihre unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglich
keiten

•   nachträgliche Änderungsmöglichkeiten bestehender Pensionszusagen
•   Gleichbehandlungspflichten
•   Informationspflichten
•   steuerrechtliche Aspekte
•   internationale Aspekte bei grenzüberschreitendem Arbeitnehmereinsatz
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